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Vorwort der Herausgeber
Mit dem seit 10.  November 2016 geltenden Gesetz zur
Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung
hat der Gesetzgeber das Sexualstrafrecht verschärft.
Rechtspolitischer Anstoß war nicht zuletzt Art.  36 der
Istanbul-Konvention, dessen konkrete Konsequenzen für das
deutsche Kriminalstrafrecht bis zuletzt Gegenstand großer
Kontroversen waren. Mit der Entscheidung des deutschen
Gesetzgebers, das durch den Europarat favorisierte Modell
„Nein heißt Nein“ in den 13.  Abschnitt des
Strafgesetzbuches zu implementieren, ist nun das fehlende
Einverständnis in das Zentrum des Sexualstrafrechts
gerückt – die systematische Struktur dieses Abschnitts
wurde dadurch tiefgreifend verändert.
In der Praxis dürfte der Umgang mit diesem neuen
Regelungsgefüge von Ambivalenzen geprägt sein, die
bereits in der Gesetzgebungsgeschichte angelegt sind, aber
auch aus der Bezugsmaterie resultieren: Es gilt einerseits, in
Verfahren wegen Sexualdelikten (erneute) Beschädigungen
von Opferzeugen zu vermeiden und deren berechtigte
Interessen angemessen zu berücksichtigen. Andererseits gilt
es zu sehen, dass dieser Kriminalitätsbereich nicht selten
mittels asymmetrischer Strafverfahren bewältigt wird:
Bereits die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens zieht
oftmals gravierende Nebenfolgen nach sich und die Rolle
des Verdachts scheint deutlich weiter zu wirken als in
anderem Kontext.
Mit Dr. Andreas Geipel und Prof. Dr. Joachim Renzikowski
führen zwei in der Materie außerordentlich bewanderte
Begleiter durch dieses neue Terrain der Strafrechtspraxis.
Der Leser wird bereits in den ersten Kapiteln für die



prozessualen, materiell-strafrechtlichen und
verteidigungsstrategischen Herausforderungen
sensibilisiert, die ebenso in einem ungewöhnlich großen
medialen Interesse liegen können wie in der gesteigerten
Bedeutung von Inertia-Effekten, Indizien und
Belastungszeugen oder der gefährlichen Strahlkraft von –
hier typischerweise mit erheblichen Strafnachlässen
verbundenen – Geständnissen. Es folgen detaillierte
Ausführungen zu Verteidigungsstrategien in den, teils stark
differierenden, Konstellationen (Teile  3 und 7) sowie zu den
Besonderheiten der Beweiswürdigung in zahlreichen
Sonderkonstellationen (Teil  4) mit einem Akzent auf dem
Umgang mit Glaubwürdigkeits- (Teil  5) und
Glaubhaftigkeitsgutachten (Teil  6). Ein ebenso gut
strukturierter wie gründlich aufbereiteter Teil  8 gibt dem
Leser schließlich Antworten auf alle
verteidigungsrelevanten, materiell-strafrechtlichen Facetten
des Sexualstrafrechts.
Die Reihe „Praxis der Strafverteidigung“ legt damit eine
vollständig neu geschaffene Darstellung der Verteidigung
bei Sexualdelikten vor, die ab den ersten
Verdachtsmomenten fundierte Strategieoptionen bereithält.
Mit dem herzlichen Dank an die Autoren für ihre ebenso
handhabbare wie differenzierte Darstellung verbindet sich
die Hoffnung, dass der Band eine breite Leserschaft in allen
Professionen des Strafrechts finden möge.

Im Februar 2022
Berlin

Alexander Ignor



Bielefeld
Charlotte Schmitt-Leonardy



Vorwort der Autoren
Wenige Felder der Strafverteidigung dürften mit so großen
Herausforderungen verbunden sein wie die Verteidigung bei
Sexualdelikten. Das öffentliche, oder vielleicht besser:
medial vermittelte Interesse an Sexualstraftaten steht in
keiner Relation zu ihrer tatsächlichen Häufigkeit. Kein
Abschnitt des Besonderen Teiles wurde häufiger geändert
als der 13. Abschnitt  „Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung“. Wer in den Verdacht einer
einschlägigen Straftat gerät, dessen Ansehen und nicht
selten auch berufliche und soziale Existenz ist ruiniert –
selbst wenn am Ende des Strafverfahrens nichts von den
Vorwürfen übrig bleibt. Rechtlich liegt die besondere
Herausforderung vor allem darin, dass einerseits die
Beweissituation notorisch problematisch ist, und
andererseits ein Geständnis des Angeklagten einen
erheblichen Strafnachlass nach sich ziehen kann. Dem
„unbelehrbaren“ Angeklagten droht dagegen im
schlimmsten Fall die Sicherungsverwahrung. Der
Verteidiger,[1] der keinen privilegierten Zugang zur Wahrheit
hat, soll nun abwägen, welche Strategie für die
Mandantschaft besser ist.
Der Aufbau des Buches orientiert sich an dem methodischen
Ansatz der Verteidigung. Es geht darum, dem Verdächtigen
und Angeklagten ein faires Strafverfahren zu sichern.
Schließlich geht es buchstäblich um seinen Kopf. Andere
praxisrelevante Felder anwaltlicher Tätigkeit wie etwa
Nebenklage, Opferbeistand, Adhäsion usw. werden allenfalls
am Rande gestreift. Dabei soll von vornherein kein Zweifel
bestehen: Strafverfolgung und Bestrafung der Täter von
Sexualdelikten ist wichtig und richtig. Der wirkliche Täter hat



die gesetzlich vorgesehene Strafe verdient; der unschuldige
Verdächtige muss freigesprochen werden. Einen Rechtssatz
„im Zweifel für das Opfer“ gibt es nicht und darf es in einem
Rechtsstaat auch nicht geben.[2]

Das Buch ist folgendermaßen aufgeteilt: Die Verantwortung
für den anwaltlich und prozessual geprägten Hauptteil trägt
Andreas Geipel, weil für eine kompetente Bearbeitung
praktische Erfahrungen im Ermittlungsverfahren und vor
Gericht unabdingbar sind. Für den materiell-rechtlichen Teil
zeichnet Joachim Renzikowski verantwortlich.
Rechtsprechung und Literatur sind bis Juli 2021
ausgewertet. Anregungen und kritische Anmerkungen sind
jederzeit erwünscht.

München/Halle, im Januar 2022
Andreas Geipel

Joachim Renzikowski
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StPO



Strafprozessordnung
str. strittig
StrÄndG Strafrechtsänderungsgesetz
StraFo Strafverteidiger Forum
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
StRR StrafRechtsReport
StrRG Strafrechtsreformgesetz
StV Der Strafverteidiger
teilw. Teilweise
u. und
u.a. unter anderem/und andere
u.ä. und ähnliche/und ähnlichem
Urt. Urteil
u.U. unter Umständen
Var. Variante
v. von; vom
Verf. Verfasser
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vorbem. Vorbemerkung
z.B. zum Beispiel
ZfSch Zeitschrift für Schadensrecht
Ziff. Ziffer
ZIS Zeitschrift für Internationale



Strafrechtsdogmatik
zit. zitiert
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte

Strafrechtswissenschaft
z.T. zum Teil
zust. zustimmend
zutr. zutreffend
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I. Allgemeines
Wenn der Vorsitzende des Deutschen Familiengerichtstags
vor einigen Jahren bekanntgegeben hat, dass in jedem
zweiten Nachscheidungskonflikt ein Partner des sexuellen
Missbrauchs verdächtigt wurde, ist das
besorgniserregend,[1] auch wenn es sich nur um eine
Schätzung gehandelt haben sollte und eine aktuelle
Schätzung vielleicht zu (weit) niedrigeren Zahlen kommen
würde. Auch in der Schweiz wird auf eine ähnliche
Entwicklung, d.h. die Mehrung von Vorwürfen in
Scheidungsverfahren gegenüber dem Ex-Partner wegen
sexuellen oder gewalttätigen Missbrauchs, hingewiesen.[2]
Das ist besonders tragisch, denn das Kindeswohl wird in
gravierender Weise beeinträchtigt, wenn ein Kind in dem
Glauben aufwächst, sexuell missbraucht worden zu sein,
obwohl dies nicht zutrifft, oder wenn aufgrund einer
unzutreffenden Angabe der Kontakt zum Vater oder einer
sonstigen Bezugsperson unterbunden wird.[3]

„Seit dem Anfang der achtziger Jahre erleben wir, so sagt
man, eine Epidemie von sexuellen Missbrauchsfällen an
Kindern. Die Epidemie fing in den Vereinigten Staaten an
und kam mit einiger Verzögerung nach Europa,
insbesondere nach England, Skandinavien und den
Niederlanden.“[4] Tatsächlich nehmen Sexualdelikte
hinsichtlich der Tatschwere und der Tathäufigkeit in den
vergangenen Jahrzehnten kaum zu, und insgesamt
handelt es sich in der Kriminalstatisik um eher seltene
Delikte (im Jahr 2020 z.B. betrug der Anteil der
Sexualdelikte 1,5  % aller polizeilich erfassten
Straftaten[5]). Eine Ausnahme besteht freilich, wenn neue


